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Abschnitt A: Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 7 

Widerruf von Befugnis und Zulassung als  

Weiterbildungsstätte  

 

Befugnis und Zulassung als Weiterbildungsstätte sind zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Mit 

der Beendigung der Tätigkeit eines oder einer Befugten an der Weiterbildungsstätte, der Auflösung der Weiterbildungsstätte 

oder dem Widerruf der Zulassung als Weiterbildungsstätte erlischt die Befugnis.  

  
 


